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	Geschäftsbereich Berufsbildung


	An die
	
	
	

	Handelskammer Hamburg
	
	Wird von der Handelskammer ausgefüllt
	

	Geschäftsbereich Berufsbildung
	
	1. Wiederholung
	 FORMCHECKBOX 

	schriftlich
	

	Adolphsplatz 1
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	praktisch
	

	
	
	2. Wiederholung
	 FORMCHECKBOX 

	schriftlich
	

	20457 Hamburg
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	praktisch
	

	
	
	Zulassung
	
	

	
	
	Datenerfassung
	
	

	
	
	
	


Zulassung und Anmeldung zur Französischprüfung
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	1. Halbjahr
	
	 FORMCHECKBOX 

	2. Halbjahr
	
	Jahr
	
	
	für Gastronomie und Touristik

	
	
	
	
	
	
	
	
	



(Bitte gut lesbar ausfüllen.)

	Name
	

	Vorname
	
	geborene
	

	Geboren am
	
	in
	
	Staatsang.
	

	Straße
	
	

	PLZ
	
	Ort
	

	Telefon
	
	Fax
	
	E-Mail
	

	Erlernter Ausbildungsberuf
	
	

	Ausbildungszeit von
	
	bis
	

	derzeitiger Arbeitgeber
	

	Straße
	

	Plz
	
	Ort
	

	Telefon
	
	Fax
	
	E-Mail
	


	Mir ist bekannt, dass ich mit Eingang dieses Antrages bei der Handelskammer Hamburg eine Bearbeitungsgebühr von zur Zeit 50,- Euro zu zahlen habe (Stand 12. Februar 2003; bei Änderungen der Gebührenordnung gilt der Zeitpunkt der Antragstellung).


-2-


Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg, Postfach 11 14 49, 20414 Hamburg  |  Telefon 040 / 3 61 38-0  |  Telefax 040 / 36 13 84 01

E-Mail: service@hk24.de  |  Internet: http://www.hk24.de

	Deutsche Bank AG: 03 05292, BLZ 200 700 00  |  Hamburger Sparkasse: 1280/133503, BLZ 200 505 50




	Zulassung und Anmeldung Französischprüfung
	-2-


	Rechnung wird erbeten an
	 FORMCHECKBOX 

	Antragsteller
	 FORMCHECKBOX 

	Arbeitgeber *)
	 FORMCHECKBOX 

	Lehrgangsträger *)

	*) Bitte Bescheinigungen beifügen


	Haben bzw. werden Sie an einem Vorbereitungslehrgang auf diese Fortbildungsprüfung teilnehmen?

	 FORMCHECKBOX 

	nein
	 FORMCHECKBOX 

	ja
	vom
	
	bis
	

	Institut/Schule/Firma
	


	Wehrdienst/Zivildienst von
	
	bis
	


Die Richtigkeit der vorstehenden Angaben wird bestätigt:

	Ort, Datum
	
	Unterschrift



Anmeldung Französischprüfung 09/2005










